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Klarstellung, dass zu Lebzeiten der Mutter lediglich eine 
schuldrecht liche Verpfl ichtung zur Erbteilsübertragung 
begründet werden kann, wäre die beabsichtigte Verein-
barung aber mit § 311b Abs. 5 BGB vereinbar.

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

InsO §§ 315 ff .; BGB §§ 2113, 2205 
Verfügungsbefugnis des Nachlassinsolvenzverwal-
ters bei angeordneter Nacherbfolge sowie Testa-
mentsvollstreckung
Abruf-Nr.: 170802

BGB §§ 1828, 1831 
Nachträgliche Genehmigung eines Kaufvertrags 
durch den Ergänzungsbetreuer vor Einholung der 
betreuungsgerichtlichen Genehmigung; Mitteilung 
der betreuungsgerichtlichen Genehmigung 
Abruf-Nr.: 170185

Rechtsprechung
BGB §§ 2113, 2120
Zustimmung des Nacherben zu Grundstücksver-
fügung des Vorerben aufgrund transmortaler Voll-
macht des Erblassers; Vorerbe als transmortal Be-
vollmächtigter

Der Vorerbe kann die Zustimmung zu einer Ver-
fügung sich selbst gegenüber nicht unter Berufung 
auf eine vom Erblasser erteilte Generalvollmacht na-
mens des Nacherben erklären, wenn nicht der Nach-
erbe ihm gegenüber zur Erteilung der Zustimmung 
verpfl ichtet ist.

OLG München, Beschl. v. 14.6.2019 – 34 WX 237/18

Problem
V1 und V2 sind als nicht befreite Vorerben Eigentümer 
von Grundbesitz. Zu Nacherben sind die Enkelkinder 
des Erblassers, derzeit M und O (V2 hat keine Kinder), 
eingesetzt. Der Nacherbfall tritt beim Tode des jeweili-
gen Vorerben ein. 

Der Erblasser hat im Jahre 2006 eine General- und Be-
treuungsvollmacht errichtet, in der er seiner Ehefrau so-
wie seinen Kindern V1 und V2 Vollmacht erteilte, ihn 
in persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten in jeder Weise und in jedem Umfang gegenüber 
jedermann zu vertreten. Die Kinder sollten gemeinsam 
vertretungsberechtigt, jedoch nicht von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit sein. Die Vollmacht be-
rechtigte ausdrücklich auch zur Veräußerung und Be-
lastung von Grundbesitz und sollte über den Tod hinaus 
gültig sein.

Nach dem Tod des Erblassers veräußerten V1 und V2 
im Jahr 2017 für sich selbst im eigenen Namen das 
Grundstück an K. O, der Enkel des Erblassers, und V1 
und V2 aufgrund behaupteter Vollmacht für M, den 
weiteren Enkel des Erblassers, stimmten dem Verkauf 
zu und bewilligten und beantragten die Löschung des 
Nacherbenvermerks. Zum Vollzug der Urkunde ver-
langte das Grundbuchamt neben der Bewilligung der 
bekannten Nacherben auch die durch das Betreuungs-
gericht genehmigte Bewilligung eines Pfl egers für noch 
unbekannte Nacherben nach §  1913 BGB. Hiergegen 
wurde Beschwerde eingelegt mit der Begründung, dass 
die transmortale Vollmacht des Erblassers zur Vertre-
tung der Nacherben berechtige, auch soweit diese nicht 
bekannt seien. Das Grundbuchamt half der Beschwerde 
nicht ab. 

Auf Hinweis des Senats legte der Notar nachträglich 
noch eine Genehmigung der Urkunde durch V1 und 
V2, handelnd aufgrund der Generalvollmacht für die 
derzeit noch unbekannten Nacherben, vor.

Entscheidung
Nach Ansicht des OLG München kann der eingetra-
gene Nacherbenvermerk nicht gelöscht werden, da 
weder die Löschungsbewilligung aller Nacherben gem. 
§  19 GBO vorliege noch die Grundbuchunrichtigkeit 
nach § 22 Abs. 1 GBO nachgewiesen sei. Aus Sicht des 
OLG ist das Grundstück nicht aus der Nacherbenbin-
dung ausgeschieden, da es an der Zustimmung mögli-
cher weiterer Nacherben fehle, die bis zum Nacherbfall 
neben O und M (als den nur „derzeit“ berufenen Nach-
erben) hinzutreten könnten. 

Auch die nachträgliche Genehmigung der Urkun-
de durch V1 und V2 für die unbekannten Nacherben 
aufgrund der General- und Betreuungsvollmacht des 
Erblassers hat nach Ansicht des OLG München nicht 
dazu geführt, dass das Grundstück mit dem Vollzug 
der Eigentumsübertragung aus der Nacherbenbindung 
ausgeschieden ist. Dabei lässt der Senat die umstritte-
ne Frage, ob eine transmortale Vollmacht zugunsten 
der Vorerben mit dem Erbfall bzw. dem Erbschein zu-
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gunsten der Vorerben durch Konfusion oder Konso-
lidation erlösche (so z. B. Soergel/Harder/Wegmann, 
BGB, 13. Aufl ., § 2112 Rn. 10; Staudinger/Avenarius, 
BGB, 2013, § 2112 Rn. 20), ausdrücklich dahinstehen. 
Gleiches gilt für die nach wie vor äußerst kontrovers dis-
kutierte Frage, ob eine transmortale Vollmacht im Falle 
der Anordnung der Vor- und Nacherbfolge bis zum Ein-
tritt des Nacherbfalls nur zur Vertretung des Vorerben 
(so die h. M.) oder auch zur Vertretung des Nacherben 
berechtige (vgl. dazu ausführlich Gutachten DNotI-
Report 2018, 60 f.; vgl. dazu ferner die nachfolgende, 
inhaltlich vom OLG München abweichende Entschei-
dung des OLG Stuttgart v. 29.5.2019 – 8 W 160/19). 

Aus Sicht des OLG München ermöglicht die trans-
mortale Vollmacht jedenfalls im vorliegenden Fall kein 
Handeln namens der Nacherben. Denn selbst wenn 
man annähme, dass der vom Erblasser Bevollmächtig-
te für sämtliche Erben, somit auch für die Nacherben, 
handeln könne (vgl. KG KGJ 36, 166; Weidlich, ZEV 
2016, 57, 64; Keim, DNotZ 2008, 175, 179; Amann, 
MittBayNot 2013, 367), sei im Anschluss an eine Ent-
scheidung des Kammergerichts (KG KGJ 36, 166, 170) 
die gleichzeitige Vertretung von Vor- und Nacherben 
jedenfalls unzulässig, wenn es sich um die Vornahme 
eines Rechtsgeschäfts zwischen dem Vor- und dem 
Nacherben handle. Speziell für die Zustimmung zu 
einer Verfügung könne der Vorerbe nicht sich selbst 
gegenüber als Vertreter des Nacherben aufgrund der 
transmortalen Vollmacht handeln, wenn nicht der 
Nacherbe dem Vorerben gegenüber zur Erteilung der 
Zustimmung verpfl ichtet sei. Letzteres sei vorliegend 
nicht der Fall, sodass es im Ergebnis zur Löschung des 
Nacherbenvermerks im Hinblick auf die noch unbe-
kannten Nacherben der Zustimmung eines gem. § 1913 
S. 2 BGB zu bestellenden Pfl egers sowie der betreuungs-
gerichtlichen Genehmigung bedürfe. 

BGB §§ 2113, 2136
Vertretung des Nacherben durch den trans- oder 
postmortal bevollmächtigten Vorerben; Freigabe des 
Grundbesitzes aus der Nacherbenbindung

Der von dem Erblasser trans- oder postmortal be-
vollmächtigte Vorerbe kann auch den Nacherben 
wirksam vertreten, ohne den Verfügungsbeschrän-
kungen der §§ 2112, 2113 BGB unterworfen zu sein.

OLG Stuttgart, Beschl. v. 29.5.2019 – 8 W 160/19

Problem
Die im Jahre 2017 verstorbene Erblasserin hatte ihren 
vier Kindern – K1 bis K4 – zu Lebzeiten eine notariell 

beurkundete General- und Vorsorgevollmacht erteilt, 
welche ausdrücklich über den Tod hinaus fortwirken 
sollte. Nach dem vorgelegten Erbschein aus dem Jahre 
2018 sind die Beteiligten nicht befreite Vorerben ihrer 
Mutter zu je ¼, Nacherben sind nach dem Ableben eines 
Vorerben die leiblichen Kinder des jeweiligen Vorerben. 

K4 hat im Februar 2019 vor dem Notar auch im Namen 
der übrigen Beteiligten Grundbuchberichtigung dahin-
gehend beantragt, dass die Beteiligten als Eigentümer 
des verfahrensgegenständlichen Grundbesitzes einge-
tragen werden. Gleichzeitig hat sie namens der Nach-
erben Grundbesitz aus der Nacherbschaft freigegeben 
und die Löschung des Nacherbenvermerks im Wege der 
Grundbuchberichtigung bewilligt und beantragt. 

Den im Februar 2019 beim Grundbuchamt eingereich-
ten Antrag hat das Grundbuchamt im April im Wege 
der Zwischenverfügung beanstandet. Als Eintragungs-
hindernisse stellte das Grundbuchamt fest, dass die 
transmortale Vollmacht bis zum Eintritt des Nacherb-
falls nur zur Vertretung der Vorerben und nicht zur 
Vertretung der Nacherben berechtige, sodass es der 
„Freigabe“ des Grundstücks durch die Nacherben in 
der Form des §  29 GBO bedürfe. Für die noch un-
bekannten Nacherben sei ein Pfl eger i. S. von § 1913 
BGB zu bestellen, die Freigabe auch von diesem zu er-
klären und anschließend vom Nachlassgericht zu ge-
nehmigen. 

Entscheidung
Nach Ansicht des OLG Stuttgart hat die zulässige Be-
schwerde in der Sache Erfolg, da die vom Grundbuch-
amt aufgezeigten Eintragungshindernisse nicht vorlä-
gen. Aufgrund der von der Mitvorerbin in Vollmacht 
für die Nacherben erklärten „Freigabe“ des betreff enden 
Grundbesitzes aus der Nacherbschaft und Bewilligung 
der Löschung des Nacherbenvermerks sind aus Sicht des 
OLG die Voraussetzungen für die Grundbuchberich-
tigung i. S. d. Eintragung der Beteiligten (Vorerben) 
als Eigentümer ohne Nacherbenvermerk i. S. v. § 51 
GBO gegeben. 

Das OLG Stuttgart legt zunächst dar, dass in Recht-
sprechung und Literatur nach wie vor umstritten sei, 
ob eine über den Tod hinaus wirkende Vollmacht des 
Erblassers nach dessen Ableben bis zum Eintritt des 
Nacherbfalls den Bevollmächtigten auch zur Vertre-
tung des Nacherben legitimiere. Die wohl h. M. der 
Literatur vertrete insoweit, dass eine vom Erblasser 
dem Vorerben oder einem Dritten erteilte Vollmacht 
bis zum Nacherbfall nur zur Vertretung des Vorerben 
(nicht des Nacherben) berechtige, sodass auch ein Be-
vollmächtigter dessen Verfügungsbeschränkungen 
unterliege (vgl. MünchKommBGB/Grunsky, 7.  Aufl . 


